
Ein Mitglied aus meinem Haushalt muss einen Corona-Test machen. 
Wie verhalte ich mich? 

 
 
 
 
 
 
 

 Die getestete Person bleibt bitte bis zum Vorliegen des Testergebnisses zu Hause.  
Das Ergebnis gibt es in der Regel innerhalb von 48 Stunden. 

 Wenn Sie selber keine Symptome haben, klären Sie bitte mit Ihrem Arbeitgeber, ob Sie 
zur Arbeit kommen dürfen.   

 Falls Sie zur Arbeit gehen dürfen, ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung zu emp-
fehlen, bis das Testergebnis des Haushaltsmitglieds vorliegt. 

 Ihre Arbeitskolleg*innen können sich zunächst ganz normal verhalten. 

 
 

Positives SARS-CoV-2-

Testergebnis  

Negatives SARS-CoV-2-

Testergebnis  

 Das Gesundheitsamt spricht für Ihr positiv getestetes 
Haushaltsmitglied eine Quarantäne aus. Diese erfolgt 
zuerst mündlich übers Telefon und dann per Post.  

 Wenn möglich, sollten Sie sich räumlich und zeitlich von 
Ihrem Haushaltsmitglied trennen. 

 Im Rahmen der Kontaktpersonenermittlung übers Tele-
fon wird geprüft, ob Ihnen auch eine Quarantäne ange-
ordnet wird.  

 Falls eine Quarantäne für Sie angeordnet wird, informie-
ren Sie Ihre*n Arbeitgeber*in bitte umgehend. 

 Getestet werden Sie nur, wenn Sie Symptome entwi-
ckeln. 

 Wenn die Person aus Ihrem Haushalt 
negativ getestet wurde, sind Sie keinem 
erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt.   
Unter Einhaltung der allgemeinen Ab-
stands- und Hygienemaßnahmen können 
Sie weiterhin Ihren Alltag begehen. 

  

Mein SARS-CoV-2-
Testergebnis ist  

positiv 
 

 Die Quarantäne 
bleibt bestehen.  

 Es gibt eine regel-
mäßige ärztliche 
Überwachung. 

 Das Gesundheitsamt 
ermittelt Ihre Kon-
taktpersonen, die 
ggf.  auch in Quaran-
täne müssen. 

 Kontaktpersonen mit 
Symptomen werden 
zudem getestet.  

Mein SARS-CoV-2-
Testergebnis ist  

negativ 
 

 Die Quarantäne 
bleibt bestehen. 

 Es sollte weiterhin 
eine räumliche und 
zeitliche Trennung 
vom Haushaltsmit-
glied geben. 

 Wenn Sie positiv auf Corona 
getestet wurden, bleiben Sie so-
lange zu Hause, bis Sie vom 
Gesundheitsamt wieder aus der 
Quarantäne entlassen werden 
(frühestens 10 Tage nach Er-
krankungsbeginn, abhängig vom 
Verlauf der Erkrankung). Es gibt 
keinen zweiten Test.  
Die Aufhebung der Quarantäne 
wird zuerst mündlich übers Tele-
fon, dann per Post mitgeteilt.  

 Wenn Sie als (gesunde) enge 
Kontaktperson auf Veranlas-
sung des Gesundheitsamtes ge-
testet wurden, richten Sie sich 
bitte nach den Vorgaben des 
Gesundheitsamtes. 

Bei Fragen können Sie sich an das Bürgertelefon 
des Kreises wenden: 04821 / 888730 

(Auskünfte nur auf Deutsch möglich.) 

Stand 16. Dezember 2020 (Änderungen vorbehalten) 


